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Vorgang : Fernmündlicher Auftrag vom 19.2.42.
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Theaue
Als verantwortlicher Strassenbahnschaffner wurde
der Protektoratsangehörige Jaroslaus C h v o j k a, geb. am
8.2.1903 in Pilsen, nach längeren Ermittlungen festgestellt.
Er steht seit. 1929 als Schaffner und Wagenführer im Dienste
der Elektrizitätsunternehmungen der Stadt Pilsen, ist ver-
heiratet und hat 3 Kinder. Ausser einigen Unannehmlichkeiten
mit dem Publikum hat er in dienstlicher Hinsicht noch keinen
Anlass zu Beanstandungen gegeben. Politisch hat er keine
Vorgänge. C h v o j k a wurde am 17.2.1942 festgenommen,
Bei seiner Vernehmung bekannte er sich zwar als diensttuen-
der Schaffner zur fraglichen Zeit, bestritt aber, von dem be-
zeichneten Vorfall zu wissen, oder ihn gar mit Absicht durch
vorzeitiges Abläuten verschuldet zu haben. Der Beschuldigte
erklärt, überhaupt nicht wahrgenommen zu haben, dass zur frag-
lichen Zeit ein Angehöriger der Wehrmacht an der Haltestelle
Sachsengasse in die Strassenbahn einsteigen wollte. Den Ober-
kanonier B a u e r, der ihm gegenübergestellt wurde, willer
noch nie gesehen haben. Demgegenüber behauptet Bauer, dass ihn
C h v o j k a sowohl beim Versuch des Einsteigens, als auch
dann gesehen habe, wie er durch das vorzeitige Abläuten vom
Trittbrett auf die Strasse fiel. B a u e r behauptet ferner,
dass C h v o j k a zur kritischen Zeit im Inneren des Wagens
nahe an der halbgeöffneten Hintertür gestanden sei. ceinen



La
Blick der hinteren Plattform zuwendend, die er habe besteiget
wollen. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der durch
Hufschlag verletzte Oberkanonier B a u e r sich eines Stockes
bedienen muss, erhebt sich die Frage, ob es sein Zustand beim
Einsteigen in die Strássenbahn zuliess, sein Augenmerk gerade
auf den im Innern des Wagens stehenden Schaffner zu richten.
Erfahrungsgemäss sind gerade auf der bezeichneten Strecke die
Strassenbahnwagen immer überfüllt.und die Strassenbahnschaff-
ner müssen sich durch die im Wagen stehenden Fahrgäste förm-
lich durchzwängen. Da überdies der Ausblick durch die an die-
sem Tage besonders stark gefrorenen Fenster und infolge des
blauen Luftschutzanstrichs wesentlich behindert war und zudem
gerade Sehichtwechsel der Skoda-Werke war, erscheint die Ein-
lassung des C h v o j k a, dass er den Soldaten nicht gesehen
habe, glaubhaft, während es andererseits nicht glaubhaft er-
scheint, dass der beim Einsteigen befindliche Soldatn den
Strassenbahnschaffner im Wagen beobachtet haben kann. In je-
dem Falle hat C h v o j k a durch vorzeitige Abgabe des Ab-
fahrtszeichens fahrlässig gehandelt und dadurch den Unfall ver-
schuldet. Ob eine deutschfeindliche Tendenz hierbei vorgele-
gen hat, ist nicht ohne weiteres festzustellen. Der Wehrmachts-
bevollmächtigte, Herr Generalmajor T o u s s a i n t, hat mir
ebenfalls erklärt, dass er .den Meldungen der Soldaten in sol-
chen Fällen mit einer gewissen Skepsis gegenüberstehe und zu-
nächst ein objektives Ermittlungsergebnis abuarte.
Da eine Abgabe des Vorgangs an das Gericht zwecklos
erscheint, andererseits aber das fahrlässige Verschulden des
Strassenbahnschaffners + feststelt, schlage ich vor, Chvojka
l
für drei Wochen in Schutzhaft zu nehmen. Ich darf um weitere
Weisung bitten.
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